
Zwei „Fünfen“ 

(nicht in Deutsch

und Mathematik)

sind erlaubt.*

Drei „Fünfen“ müssen

ausgeglichen werden.*

Die Mindestanforderungen (ausreichende Leistungen) in allen Pflichtfächern und Wahlpflichtkursen sind erfüllt.

Ausgleich ist möglich!

(Klassenkonferenz entscheidet)

Zwei der drei „Fünfen“ müssen 

ausgeglichen werden. Diese 

können durch zwei „Dreien“ 

ausgeglichen werden.¹ 

Voraussetzungen für den Hauptschulabschluss

Hauptschulabschluss

Eine „Sechs“ und

eine „Fünf“  müssen

ausgeglichen werden.*

Ausgleich ist möglich!

(Klassenkonferenz entscheidet)

Die „Sechs“ muss ausgeglichen

werden. Diese kann durch 

eine „Zwei“ oder zwei  „Dreien“ 

ausgeglichen werden.¹ 

2.1 Möglicher Abschluss nach Klasse 9 am Haupt- und Realschulzweig der Oberschule

* Es ist in nur in einem Fach der

Abschlussprüfung eine „Fünf“ in

der Jahresendnote zugelassen.

Bezug: §1, §5, §23(6), §24 + §27(2) AVO-SEK I Gerd Rothlübbers · OBS Esterwegen · 27.04.2016

¹ Die Stundenzahl eines Ausgleichfaches darf nur um 

eine Stunde niedriger sein. E-Kurs-Noten 

können als Ausgleich herangezogen werden.

Teilnahme an der Abschlussprüfung H9: schriftliche Prüfung in Deutsch und Mathematik sowie eine mündlichen Prüfung in einem Wahlfach.*

Bedingung



Eine „Vier“ im E-Kurs Englisch  

oder im E-Kurs Mathematik

u n d

ein Durchschnitt² von „3,0“ in 

allen Pflichtfächern und 

Wahlpflichtkursen sind erforderlich.

Eine „Fünf“ 

ist erlaubt.

Zwei „Fünfen“ (nur eine

in einem Hauptfach) oder

eine „Sechs“ müssen 

ausgeglichen werden.* 

Die Mindestanforderungen (ausreichende

Leistungen) in allen Pflichtfächern 

und Wahlpflichtkursen sind erfüllt.

Ausgleich ist möglich!

(Klassenkonferenz entscheidet)

Zwei „Fünfen“ können durch 

zwei „Dreien“, eine „Sechs“ kann 

durch eine „Zwei“ oder zwei 

„Dreien“ ausgeglichen werden.¹ 

¹ Die Stundenzahl eines 

Ausgleichfaches darf nur um eine

Stunde niedriger sein. 

E-Kurs-Noten können als 

Ausgleich herangezogen werden.

² Bei der Durchschnittsberechnung sind die

E-Kurs-Noten durch eine um eine Notenstufe

bessere Note zu ersetzen, z.B. E-Kurs-Note

„Vier“ als „Drei“, E-Kurs-Note „Drei“ als „Zwei“.

ein Durchschnitt² von „2,0“ in 

allen Pflichtfächern und

Wahlpflichtkursen sind erforderlich.

Eine „Zwei“ im ersten E-Kurs 

und eine „Drei“ im zweiten E-Kurs

u n d

Voraussetzungen für den

Sek I – Hauptschulabschluss

Voraussetzungen für den

Sek I – Realschulabschluss

Voraussetzungen für den

Erweiterten Sekundarabschluss I

Sekundarabschluss I -

Hauptschulabschluss

Sekundarabschluss I -

Realschulabschluss

Erweiterter

Sekundabschluss I

2.2 Mögliche Abschlüsse nach Klasse 10 am Hauptschulzweig der Oberschule

Bedingung 1. Bedingung 1. Bedingung

2. Bedingung 2. Bedingung

Bezug: §1 - §4, §22 - §24 + §27(1) AVO-SEK I Gerd Rothlübbers · OBS Esterwegen · 27.04.2016

* Es ist in nur in einem Fach der

Abschlussprüfung eine „Fünf“ in

der Jahresendnote zugelassen.

Teilnahme an der Abschlussprüfung H10: schriftliche Prüfung in Deutsch , Mathematik und Englisch sowie eine mündlichen Prüfung in einem Wahlfach.*



Die Mindestanforderungen (ausreichende 

Leistungen) in allen Pflichtfächern und 

Wahlpflichtkursen sind erfüllt.

bis zu drei „Fünfen“(nur

eine in einem Hauptfach)

oder „Sechsen“ 

sind erlaubt.*

Die Mindestanforderungen (ausreichende 

Leistungen) in allen Pflichtfächern und 

Wahlpflichtkursen sind nicht erfüllt, aber

ein Durchschnitt von „3,0“ in Deutsch, 

Mathematik und Englisch sind erforderlich.

Ein Durchschnitt von „3,0“ in allen 

Pflichtfächern und Wahlpflichtkursen

u n d

Voraussetzungen für den

Sek I – Hauptschulabschluss

Voraussetzungen für den

Sek I – Realschulabschluss

Voraussetzungen für den

Erweiterten Sekundarabschluss I

Zwei „Fünfen“(nur eine

in einem Hauptfach) oder

eine „Sechs“ müssen

ausgeglichen werden.*

Ausgleich ist möglich!

(Klassenkonferenz entscheidet)

Zwei „Fünfen“ können durch 

zwei „Dreien“, eine „Sechs“ kann

durch eine „Zwei“ oder zwei

„Dreien“ ausgeglichen werden.¹

¹ Die Stundenzahl eines 

Ausgleichfaches darf nur um eine

Stunde niedriger sein. 

E-Kurs-Noten können als 

Ausgleich herangezogen werden.

Eine 

„Fünf“ 

ist erlaubt.

Sekundarabschluss I -

Hauptschulabschluss

Sekundarabschluss I -

Realschulabschluss

Erweiterter

Sekundabschluss I

2.3 Mögliche Abschlüsse nach Klasse 10 am Realschulzweig der Oberschule

Bedingung Bedingung 1. Bedingung

2. Bedingung

Bezug: §1, §6 - §8, §22 - §24 + §27(1) AVO-SEK I Gerd Rothlübbers · OBS Esterwegen · 27.04.2016

* Es ist in nur in einem Fach der

Abschlussprüfung eine „Fünf“ in

der Jahresendnote zugelassen.

Teilnahme an der Abschlussprüfung R10: schriftliche Prüfung in Deutsch , Mathematik und Englisch sowie eine mündlichen Prüfung in einem Wahlfach.*


